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§ 48 K-EIWOG Ausschreibung der
Primarregelleistung

K-EIWOG - Karntner Elektrizitatswirtschafts- und -organisationsgesetz 2011 - K-EIWOG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.09.2024

(1) Die Bereitstellung der Primarregelleistung hat mittels einer vom Regelzonenfihrer oder einem von ihm
Beauftragten regelmalig, jedoch mindestens halbjahrlich, durchzufihrenden Ausschreibung zu erfolgen.

(2) Der Regelzonenflhrer hat regelmaRig ein transparentes Praqualifikationsverfahren zur Ermittlung der fur die
Teilnahme an der Ausschreibung interessierten Anbieter von Primarregelleistung durchzufiihren. Die in den
Praqualifikationsverfahren als geeignet eingestuften Anbieter von Primarregelleistung sind zur Teilnahme an der
Ausschreibung berechtigt. Die Details des Praqualifikationsverfahrens sind in den Allgemeinen Netzbedingungen des
Betreibers des Ubertragungsnetzes zu regeln.

(3) Die Hohe der bereitzustellenden Leistung hat den Anforderungen des europdischen Verbundbetriebes [(ENTSO)
Strom] zu entsprechen.

(4) Bei der Ausschreibung hat die im Primarregelungssystem pro Anlage vorzuhaltende Leistung mindestens 2 MW zu
betragen.

(5) Der Regelzonenfuhrer hat bei erfolglos verlaufener Ausschreibung die gemaR Abs. 2 geeigneten Anbieter von
Primarregelleistung gegen Ersatz der tatsachlichen Aufwendungen zur Bereitstellung der Primarregelleistung zu
verpflichten.

In Kraft seit 01.03.2012 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 48 K-ElWOG Ausschreibung der Primärregelleistung
	K-ElWOG - Kärntner Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2011 - K-ElWOG


